
Verhältnisse hinaus und für eine Stabilisie

rung von Funktionszuschnitt und Zugangs

weg, die für eine Sicherung der Zukunft des 

Qualifikationstyps Meister notwendig sind, 

die derzeit erarbeitete Neuordnung der 

Fortbildung zum Industriemeister Metall 

eine große Rolle spielen kann und muß. Dies 

ist nicht nur eine Frage der Modernisierung 

des Kompetenzprofils des Meisters. Eine 

mindestens ebenso große Bedeutung dürften 

die damit verbundene- qualifikatorische und 

symbolische - Stärkung des Meisters im Ver

hältnis zu konkurrierenden Arbeitskräfte

gruppen und das mit der Neuordnung bekun

dete Engagement der Sozialpartner für eine 

Zukunft des Meisters haben; dies um so 

mehr, als ja Neuordnungen anderer Meister

fortbildungen folgen sollen. 

Anmerkungen: 

1 Es handelt sich dabei um das Projekt ., Gewerk

schaftliche Bildungspolitik und betriebliche Interes

senvertretung vor neuen Herausforderungen: Neue 

Bildungs- und Berufswege zwischen Dualem System 

und Hochschule", das von der Hans-Böckler-Stiftung 

gefördert wird und den Entstehungsgründen für die 

Schaffung neuer Bildungs- und Berufswege sowie ih

ren Konsequenzen für betriebliche Personalpolitiken 

und die Arbeitnehmervertretung in Betriebsfallstudi

en nachgeht. 
2 Hierbei handelt es sich um eine quantitative, jedoch 

nicht repräsentativ angelegte Telefonerhebung bei 

insgesamt I 00 Betrieben mit mehr als 500 Beschäftig

ten im Maschinenbau, in der Elektrotechnischen und 

der Chemischen Industrie. Diese Erhebung ist Teil ei

nes größeren Projekts des ISF {.,Arbeitsmarktent

wicklung, betriebliche Personalpolitik und die neue 

Rolle des lndustriemeisters"), das mit Hilfe verschie

dener Methoden der Bedeu tung veränderter Arbeits

markttagen und betrieblicher Personalpolitiken für 

die Entwicklung des unteren und mittleren Manag e

ments nachgeht. Dieses Projekt ist seinerseits Be

standteil des vom BMBF geförderten Verbundvorha

bens ., Die Rolle des mittleren und unteren Manage

ments in modernen Arbeits- und Produktionskonzep

ten". 
3 Generelle Probleme von Telefonbefragungen beste· 

hen darin, daß sich im Ablauf der Befragungen häufig 

wichtige, vo rab nicht erwartete Sachverhalte zeigen, 

die im weiteren Fortgang mit aufgenommen werden 

müssen, aber nicht rückwirkend mit den bereits be

fragten Betrieben abgeklärt werden können; ein 

Sachverhalt, der zu kleineren Grundgesamtheilen bei 

bestimmten Fragen führt. 

Die Neuordnung für Versicherungs
kaufleute bietet zukunftsweisende 
Entwicklungen in der kauf
männischen Ausbildung 

Walter Bockshecker 

Geschäftsführer des Berufs

bildungswerks der Deut-

sehen Versicherungswirt-

schaft (BWV) e. V, Mün-

chen 

Seit der Verabschiedung der Ausbil

dungsordnung von 1977 hat es in 

der deutschen Versicherungswirt

schaft eine Vielzahl von grundsätzli

chen Veränderungen gegeben. Diese 

führten dazu, daß sich die gesetzli

che Grundlage des Ausbildungsbe

rufs "Versicherungskaufmann f -frau" 

immer mehr vom Qualifikationsbe

darf der Versicherungswirtschaft 

entfernte. 

Im folgenden werden die wichtigsten 

Entwicklungen und Veränderungen 

in der Versicherungswirtschaft auf

gezeigt, die Grundlage für die Neu

ordnung des Ausbildungsberufs wa

ren. Die neue Ausbildungsordnung 

für Versicherungskaufleute wurde in 

nur zwei Jahren Entwicklungszeit er

arbeitet und am 14. 2. 1996 im Bun

desgesetzblatt veröffentlicht. Sie 

tritt zum 1. 8.1996 in Kraft. 

Die kaufmännische Ausbildung in Deutsch

land befindet sich an einem Wendepunkt. Die 

Ausbildungsordnungen für Bankkaufleute, 

Kaufleute im Groß- und Außenhandel, Indu

strie- und Versicherungskaufleute, die in den 

70er Jahren entwickelt wurden, legen ein 

verwaltungsorientiertes kaufmännisches Be

rufsbild zugrunde, in dem Fach- bzw. Waren

kunde und Rechnungswesen häufig dominie

ren. Inzwischen hat sich aber, vor allem in 

den absatzorientierten Wirtschaftszweigen, 

ein Wandel vollzogen. Der Wettbewerb ist 

härter geworden, viele Märkte haben sich 

vom Anbieter- zum Käufermarkt entwickelt 

mit der Folge, daß die Unternehmen zur Stär-
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kung ihrer Wettbewerbsfähigkeit auch bei 

der Ausbildung ihres Nachwuchses diese 

Veränderungen mit einbeziehen müssen. 

Notwendigerweise sind Kunden- und Ver

triebsorientierung bereits in der Ausbildung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutli

cher als bisher zu betonen. Die Versiche

rungswirtschaft stellte sich als erster Wirt

Schaftszweig diesen Anforderungen, indem 

der Ausbildungsberuf "Versicherungskauf

mann/Versicherungskauffrau" an die aktuel

len Anforderungen des Marktes angepaßt 

und das Berufsbild neu geordnet wurde. 

Die Entwicklungen in der 
Deutschen Versicherungs
wirtschaft erfordern ein 
neues Berufsbild 

Bei den gesetzlichen Veränderungen, die 

Einfluß auf die Entwicklung der Versiche

rungswirtschaft hatten, ist zunächst die EU

Verrnittlerempfehlung zu nennen, die u. a. 

eine breite Fachkompetenz im Produktbereich 

voraussetzt und den bislang möglichen "Ein

spartenversicherungskaufmann" zumindest 

als Vermittler zweifelhaft werden läßt. 

Am deutlichsten hat die 3. EU-Richtlinie die 

Rahmenbedingungen der deutschen Versi

cherungswirtschaft verändert. Die mit der 

Neuregelung des Versicherungsvertragsge

setzes (VVG) und des Aufsichtsgesetzes 

1994 verbundene Deregulierung hat bislang 

nicht bekannte Wettbewerbsbedingungen ge

schaffen. Die Pflicht zur Genehmigung von 

"Allgemeinen Versicherungsbedingungen" 

entfiel genauso wie die bis dahin teilweise 

verbindlichen vorgegebenen Tarife durch die 

Aufsichtsbehörde. 

Untemehrnerisches Denken und Handeln 

muß deshalb für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Versicherungswirtschaft ein 

Leitmotiv des eigenen Selbstverständnisses 

werden. Wo sollte damit begonnen werden, 

wenn nicht in der Ausbildung. 

Ein weiterer Strukturwandel zeichnet sich 

bei der Zusammenarbeit von Banken, 

Sparkassen und Versicherungswirtschaft 

untereinander und mit Vertriebsorganisatio

nen ab. 

Zunehmend sind im Markt Konzernverbünde 

oder Kooperationen zu verzeichnen, die mit 

einer gemeinsamen Geschäftspolitik über 

das Allfinanzangebot in den Wettbewerb ein

greifen. Im Vertrieb mischen sich die traditio

nellen Produkte von Banken, Versicherungen 

und Bausparkassen. 

Kenntnisse über zentrale Produkte der Part

ner sowie über deren Strukturen und Ver

triebswege sind heute Voraussetzung für Ver

sicherungskaufleute, die sich im Markt be

haupten wollen. Hüten muß man sich aber 

davor, einen "Generaldilettanten Finanz

dienstleister" ausbilden zu wollen, der von 

allem ein wenig, aber von nichts wirklich et

was versteht und damit kein kompetenter 

Partner für den Kunden ist. 

Vertrieb und Kundenberatung werden mehr 

als bisher für den Erfolg von Versicherungs

unternehmen entscheidend sein, Kunden

statt Produktorientierung soll u. a. ermögli

chen, die Cross-Selling-Rate zu erhöhen, die 

Stornoquote zu reduzieren, bestandserhalten

de Maßnahmen zu fördern. 

Neben der 3. EU-Richtlinie hatte sicherlich 

die rasante Entwicklung der elektronischen 

Datenverarbeitung einen zentralen Einfluß 

auf die Entwicklung der Versicherungswirt

schaft So sind die Aufbau- und Ablauforga

nisation in den Versicherungsunternehmen 

nach Jahrzehnten der relativen Stabilität ins

besondere in den letzten vier bis fünf Jahren 

starken Veränderungsprozessen unterworfen. 

Der Einsatz technischer Verkaufshilfen (Lap

tops) hat es ermöglicht, bestimmte Arbeits

abläufe von der Verwaltung auf den Außen

dienst zu übertragen (Beispiele: Policierung 

oder Schadenregulierung bis zu einer Maxi

malsumme). Es entstehen neue Agenturkon

zepte und damit auch der Bedarf für einen 

Mitarbeiter, der gleichermaßen über versi

cherungsfachliches Know-how und kauf-
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männisches Hintergrundwissen verfügt, 

kundenorientiert denkt, Vertriebserfahrung 

hat und zur Bewältigung seiner Aufgaben 

zeitgemäße EDV-Technik einsetzen kann. 

Durch diese Entwicklungen entstehen fla

chere Hierarchien. Dies bedeutet mehr Ver

antwortung für den einzelnen und veränderte 

Anforderungen an die Ausbildung. Das di

rekte Lernen am Arbeitsplatz im Innendienst 

und im Vertrieb gewinnt an Bedeutung. 

Was die Internationalisierung des Versiche

rungsmarktes mit sich bringen wird, darüber 

läßt sich im Moment nur spekulieren. Aus 

dem Blickwinkel der Ausbildung heraus ist 

hier Gelassenheit angesagt. Natürlich müs

sen Versicherungskaufleute künftig über die 

Strukturen und Produkte der wichtigsten aus

ländischen Anbieter informiert sein - schon 

um dem Kunden die Unterschiede zu eige

nen Produkten zu erläutern. Aber - die For

derung nach verbindlichen Fremdsprachen

kenntnissen für alle Auszubildenden ist si

cherlich zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht. 

Die bislang aufgezeigten Veränderungen ha

ben selbstverständlich auch einen direkten 

Einfluß auf den Qualifikationsbedarf der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die hohe 

Veränderungsgeschwindigkeit von Produkt

angeboten und dem Arbeitsumfeld führt 

zwangsläufig dazu, daß faktenorientiertes 

Wissen schnell veraltet. Eine bedarfsgerechte 

und zeitgemäße Ausbildung muß auch die 

Fähigkeiten ausprägen und fördern, die not

wendig sind, um sich aktuelles Wissen selb

ständig zu erschließen und dieses im Rah

men der beruflichen Zielvorgaben zu nutzen. 

Für die Ausbildung ergeben sich zwei we

sentliche Konsequenzen: 

• von der Produktpalette her gesehen, "zu 

schmal" ausgebildete Versicherungskaufleute 

haben eine sehr eingeschränkte Kundenbera

tungskompetenz und entsprechen, zumindest 

quantitativ gesehen, nicht dem Bedarf der 

Versicherungswirtschaft; 



• Versicherungskaufleute müssen lernen, 

"aus der Sicht des Kunden heraus zu denken 

und nicht nur aus der Sicht des Produktes" 

und - natürlich auch entsprechend zu han

deln. 

Die Entwicklung eines 
bedarfsgerechten Ausbil

, dungskonzepts 

Zentrales Ziel der Neuordnung war es, einen 

Wandel im Qualifikationsmodell und im 

beruflichen Selbstverständnis von Versiche

rungskaufleuten einzuleiten. 

Ausgangspunkt war die Ausbildungsordnung 

von 1977, die das Bild eines weitgehend wei

sungsgebundenen Sachbearbeiters im Innen

dienst zur Grundlage hatte. Dieses "Modell" 

war zumindest bis zum Anfang der 90er Jah

re bedarfsgerecht und erfolgreich. 160 000 

bislang ausgebildete Versicherungskaufleute 

in Deutschland sprechen eine deutliche 

Sprache. 

Hinzu kam, daß seit Anfang der 90er Jahre 

eine wachsende Unzufriedenheit bei den Aus

bildungsbetrieben feststellbar war. Die Lehr

pläne der einzelnen Bundesländer hatten sich 

beispielsweise so weit auseinanderentwickelt, 

daß man nur noch mit viel gutem Willen von 

einem bundeseinheitlichen Ausbildungs

beruf "Versicherungskaufmann/ -frau" spre

chen konnte. 

Das Leitbild für die Neuordnung des Ausbil

dungsberufs "Versicherungskaufmann I-frau" 

war daher ein Mitarbeiter bzw. eine Mitar

beiterin, der/die dazu befähigt ist, weitge

hend selbständig und kundenorientiert Auf

gaben im Innendienst und im Außendienst zu 

bewältigen. 

Neuordnungsverfahren 

Wenn Ausbildungsordnungen geändert wer

den sollen, setzt das ein Abstimmungsverfah-

ren voraus, dem ein Ablaufreglement zugrun

de liegt, an dem eine Vielzahl von Interessen

vertretern beteiligt ist. Grundlegende Kennt

nisse über den Ablauf sind notwendig, um 

die Ergebnisse eines Neuordnungsverfahrens 

besser verstehen zu können. 

Grundsätzlich beginnt das Verfahren mit ei

ner Forschungs- und Entwicklungsphase. 

In diesem Fall hatte das BIBB eine Literatur

analyse durchgeführt. 1 Von seiten der Versi

cherungswirtschaft wurde der Veränderungs

bedarf ermittelt, und die Entscheidungsträger 

der Versicherungswirtschaft sowie die Aus

bildungsverantwortlichen wurden in die 

grundsätzliche strukturelle und inhaltliche 

Gestaltung des neuen Berufsbildes mit ein

bezogen. Dieses Vorgehen führte zu einer 

breiten Akzeptanz der einschneidenden Ver

änderungen. 

In der nächsten Phase -dem Vorverfahren -

führt der Fachminister - in diesem Fall der 

Bundesminister für Wirtschaft - in Abstim

mung mit dem Einvernehmensminister (Bun

desminister für Bildung, Wissenschaft, For

schung und Technologie - BMBF) das An

tragsgespräch durch, in dem die bildungs

politischen Eckwerte der Neuordnung im 

Konsens aller Beteiligten (Arbeitgeber, Ar

beitnehmer, Bund und Länder) festgelegt 

wurden. Zu den Eckwerten zählen u. a. die 

Ausbildungsberufsbezeichnung, die Ausbil

dungsdauer und der Qualifikationskatalog. 

Anschließend beschloß der Koordinierungs

ausschuß über den Projektantrag zur abge

stimmten Novellierung von Ausbildungsord

nung und Rahmenlehrplan der Versiche

rungskaufleute. 

Das Vorverfahren war im Mai 1994 einver

nehmlich abgeschlossen. 

Im Anschluß daran folgt die Erarbeitungs

und Abstimmungsphase. Unter Federfüh

rung des BIBB erarbeiten die Sachverständi

gen des Bundes, die von den Spitzenorgani

sationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

benannt werden, den Entwurf der Ausbil-

dungsordnung und stimmen ihn mit dem 

Rahmenlehrplanentwurf ab, der von den 

Sachverständigen der Länder, die von den 

einzelnen Kultusministerien benannt werden, 

erarbeitet wurde. 

Die Arbeitgeberseite war durch Sachverstän

dige des Berufsbildungswerkes der Deut

schen Versicherungswirtschaft (BWV) und 

des Deutschen Industrie- und Handelstages 

(DIHT), die Arbeitnehmerseite war durch die 

Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG) 

und die Gewerkschaft Handel, Banken und 

Versicherungen (HBV) vertreten. 

Bedenkt man, daß im Regelfall mindestens 

15 Personen an jeder Detailentscheidung be

teiligt waren und daß diese Entscheidungen 

nur im Konsens verabschiedet werden, ist 

unschwer nachvollziehbar, daß höchste phy

sische und psychische Anforderungen an je

den Beteiligten gestellt wurden. 

Die sachliche und zeitliche Abstimmung der 

Entwürfe der Ausbildungsordnung und des 

Rahmenlehrplanes werden nach der Stel

lungnahme der Spitzenorganisationen in ei

ner Gemeinsamen Sitzung der Sachverstän

digen des Bundes und der Länder, in diesem 

Fall unter Leitung des BMBF, festgestellt. 

Anschließend werden die Entwürfe den wei

teren beteiligten Gremien zur Beschlußfas

sung zugeleitet. 

In der nun folgenden Erlaßphase prüfte das 

Ministerium für Justiz die Rechtsförmlich

keit des Verordnungsentwurfs; am 8. 2. 1996 

unterschrieb der zuständige Staatssekretär 

des Bundeswirtschaftsministeriums die neue 

Verordnung über die Berufsausbildung der 

Versicherungskaufleute. Am 14. 2. 1996 wur

de die Verordnung im Bundesgesetzblatt ver

öffentlicht und ist damit rechtsgültig. 

Die Realisierung dieses Neuordnungsverfah

rens, bei dem es um strukturelle und inhaltli

che Veränderungen ging, in weniger als zwei 

Jahren, gilt als vorbildlich. Sie ist auf die Be

reitschaft aller am Prozeß beteiligten Interes

senvertreterinnen und -vertreter zurückzu-
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führen, konstruktiv und "ohne Nebenkriegs

schauplätze" ein konsensfähiges Ergebnis zu 

schaffen. 

Die sechs inhaltlichen Zielen der 
Neuordnung und deren konkrete 
Realisierung 

1. Ziel: Aktuelle Entwicklungen berück

sichtigen 

Die Veränderungen seit 1977 machten es not

wendig, die inhaltliche Gewichtung von Aus

bildungselementen zu überprüfen und zu än

dern. Früher war beispielsweise das Thema 

"Personalentwicklung" von untergeordneter 

Bedeutung, heute spielt es in den Versiche

rungsgesellschaften eine wichtigere Rolle. 

Besonders einschneidende Veränderungen 

gab es durch elektronische Datenträger in al

len Arbeitsfeldern. Dies hat den Informa

tionsfluß in Versicherungsunternehmen ge

nauso verändert wie die Art der Arbeitsmit

tel, die genutzt werden. In der neuen Ausbil

dungsordnung gibt es daher eine Berufsbild

position ,,Arbeitsorganisation mit Informa

tions- und Kommunikationssystemen". Dem

gegenüber hat das klassische Rechnungs

wesen in der Berufspraxis von Versiche

rungskaufleuten an Bedeutung verloren und 

wurde in der neuen Ausbildungsordnung re

duziert. 

Weitere Themen, die wegen aktueller Ent

wicklungen aufgenommen wurden, sind u. a. 

Produkt- und Marktkenntnisse über die 

wichtigsten Märkte in der EU, z. B. England 

und Frankreich, und die Finanzdienstlei

stungsprodukte, soweit sie einen Bezug zum 

Tätigkeitsfeld von Versicherungskaufleuten 

haben (Bausparen und Investment). 

Neben der inhaltlichen "Stimmigkeit" der 

Lernziele mußten Vorgaben der Bundesmini

sterien berücksichtigt werden. So wurde eine 

Berufsbildposition ,,Arbeitssicherheit, Um

weltschutz und rationelle Energieverwen

dung" genannt, obwohl sich die Sachverstän-

digen des Bundes für die Formulierung ,,Ar

beitssicherheit, Umweltschutz und rationelle 

Ressourcenverwendung" einsetzten. Immer

hin wurde aus dieser Neuordnung heraus der 

Impuls zur Aktualisierung dieser Standard

position gegeben, von dem nun künftige 

Neuordnungen profitieren dürften. 

2. Ziel: Vertriebsorientierte Inhalte stär

ker gewichten 

Auf dem klassischen Arbeitsfeld der Versi

cherungskaufleute, nämlich in der Verwal

tung der Unternehmen, werden zunehmend 

elektronische Verwaltungs-, Kommunika

tions- und Informationssysteme eingesetzt. 

Das hat bewirkt, daß die traditionelle Verwal

tung zwischen Innendienst und Außendienst 

zunehmend durchlässiger geworden ist. Da

bei geht die Versicherungswirtschaft von der 

Überlegung aus, daß auch im Innendienst tä

tige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 

Außendienstpartner nur dann effizient unter

stützen können, wenn sie selbst im Rahmen 

ihrer Ausbildung, wo immer möglich, außen

dienstorientierte Erfahrung gemacht haben. 

Für Versicherungsunternehmen bedeutet 

dies, daß die Ausbildung im Hinblick auf 

vertriebsorientierte Inhalte geöffnet werden 

muß. Dazu ist die Akzeptanz der Berufsaus

bildung in den Vertriebsbereichen zwingende 

Voraussetzung. Dort, wo Innendienst- und 

Außendienstausbildung noch organisatorisch 

getrennt sind, müssen neue konstruktive For

men der Zusammenarbeit bei der gemeinsa

men Ausbildung gefunden werden. 

3. Ziel: Verstärkung der Kundenorientie

rung 

Um die Qualität der Beratung über Versiche

rungsprodukte zu erhöhen, sind die künftigen 

Versicherungskaufleute in der Ausbildung zu 

bef<ihigen, bei der Beratung als Maßstab für 

den individuellen Bedarf eines Kunden des

sen wirtschaftliche Möglichkeiten zu berück

sichtigen. Kundenorientiertes Verhalten, so

wohl im Innendienst als auch im Außen

dienst, wird zur Grundvoraussetzung für er

folgreiches Arbeiten der Versicherungskauf-
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Ieute. Die Kundenorientierung zieht sich wie 

ein roter Faden durch die Ausbildungsord

nung und hat mit der Berufsbildposition 

"Kundenorientierte Kommunikation" erst

mals in die Ausbildungsordnung für Versi

cherungskaufleute Eingang gefunden. Das 

Gewicht, das der Aspekt der Kundenorientie

rung in der Ausbildung erhalten hat, zeigt 

sich auch daran, daß die praktische Übung in 

der Abschlußprüfung künftig ein Kundenbe

ratungsgespräch sein wird, in dem der ange

hende Versicherungskaufmann nachweist, 

daß er befahigt ist, dem Kunden bedarfsge

rechte Versicherungslösungen unter Berück

sichtigung dessen wirtschaftlicher Lage an

zubieten. 

4. Ziel: Steigerung von Flexibilität der 

Mitarbeiter und deren Einsatzmöglichkei

ten im Versicherungsunternehmen 

Nach der derzeit gültigen Ausbildungsord

nung ist es möglich, daß Versicherungskauf

leute in nur einer Sparte ausgebildet werden. 

Dies entspricht längst nicht mehr der Be

darfslage der Versicherungswirtschaft. Daher 
wird künftig eine exemplarische Ausbildung 

in mindestens zwei der drei Spartenbereiche 

Lebens- und Unfall-, Kranken- und Schaden

versicherung verbindlich sein. Gründe für die 

Entscheidung waren insbesondere die Ent

wicklung von Produkt- zur Kunden- oder 

Zielgruppenorientierung, der verstärkte Ein

satz von Versicherungskaufleuten im Außen

dienst und die wachsende Notwendigkeit, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unter

nehmen flexibler einzusetzen. Eine Umfrage 

des DIHT bei allen Ausbildungsbetrieben der 

Versicherungswirtschaft hat die Entschei

dung für eine Mehrspartenausbildung bestä

tigt. Auf die Frage "Halten Sie zukünftig eine 

Ausbildung von Versicherungskaufleuten in 

mindestens zwei Spartenbereichen für be

darfsgerecht?" antworteten über 90 Prozent 

der Ausbildungsbetriebe uneingeschränkt 

mit ,ja". 

Die neue Ausbildungsordnung orientiert sich 

am Privatkundengeschäft Unabhängig davon 

bietet sie Versicherungsunternehmen mit 



Schwerpunkten in anderen Geschäftsfeldern 

aber auch weiterhin die Möglichkeit, Versi

cherungskaufleute auszubilden. 

5. Ziel: Handlungsorientierung verbessern 

Eine weitere Neuerung ist die besondere Be

rücksichtigung der Handlungskompetenz der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als "we

sentliche Voraussetzung für den Kundennut

zen, für den Unternehmenserfolg und auch 

für die persönliche Entwicklung des Auszu

bildenden". Das Tempo, in dem sich Struktu

ren, Produkte, Versicherungsbedingungen 

und Vertriebskonzepte verändern, hat sich in 

den letzten Jahren deutlich gesteigert. Des

halb sind analytische Fertigkeiten, Flexibili

tät, Beherrschung von Problemlösungsstrate

gien, Entscheidungsfähigkeit und konstrukti

ves Sozialverhalten zu Kriterien geworden, 

die für die Bewältigung der beruflichen An

forderung, gerade in einem kommunikations

intensiven Ausbildungsberuf wie dem des 

Versicherungskaufmanns, eine Erfolgsvor

aussetzung sind. 

Berufliche Handlungskompetenz setzt sich 

zusammen aus Fachkompetenz, Methoden

kompetenz und Sozialkompetenz. Dies ist 

durchgängig von der Planung der Ausbildung 

über die Durchführung bis hin zur Prüfung 

zu berücksichtigen und stellt an die Entwick

lung von Ausbildungsmitteln besondere und 

neue Anforderungen. Auch einzelne Ausbil

derinnen und Ausbilder werden unter diesem 

Gesichtspunkt ihr Selbstverständnis und ihre 

Ausbildungsmethodik überprüfen müssen. 

Handlungskompetenz ist nicht nur durch be

trieblichen Frontalunterricht zu erreichen. 

Auch für die Berufsschulen gewinnt die 

handlungsorientierte Vermittlung von Kom

petenzen, die über das Lehren reiner Fakten 

hinausgehen, an Bedeutung. 

Ein Beispiel mit berufsübergreifender Wir

kung ist die Gestaltung des Prüfungsfaches 

Wirtschafts- und Sozialkunde in Abstim

mung mit der Länderseite, in dem die allge

meinen, wirtschaftszweigübergreifenden In

halte mit der beruflichen Lebenswelt der 

Auszubildenden in der Versicherungswirt-

schaft verknüpft wurden. Dadurch gewinnt 

das Prüfungsfach an Profil. Die neue Gestal

tung dieses Prüfungsfaches wird in den an

stehenden Neuordnungen im kaufmänni

schen Bereich entsprechend aufgegriffen 

werden. 

6. Ziel: Vereinheitlichung der Qualitäts

maßstäbe für Ausbildung und Prüfung 

Wesentliche Merkmale des "dualen Berufs

ausbildungssystems" sind die Bundeseinheit

lichkeit und Verbindlichkeit der Mindestan

forderungen in der Ausbildungsordnung zur 

Sicherung von Transparenz und Qualität. Ein 

Versicherungskaufmann, der in Harnburg 

ausgebildet wird, darf sich, vom Ausbil

dungsergebnis her gesehen, nicht wesentlich 

von der Versicherungskauffrau unterschei

den, die in Ulm oder Erfurt ausgebildet wird. 

Damit in den einzelnen Bundesländern eine 

vergleichbare Ausbildungsqualität gewähr

leistet werden kann, ist es notwendig, daß 

sich die Lehrpläne in den einzelnen Bundes

ländern nicht wesentlich voneinander 

scheiden. Ein weiterer Schritt wäre es, wenn 

auch das Prüfungswesen bundesweit mög

lichst vereinheitlicht würde, zumal die mei

sten Versicherungsunternehmen bundesweit 

tätig sind und deshalb ein fairer Vergleich der 

Qualifikation von Mitarbeitern möglich sein 

müßte. Das BWV strebt deshalb die Einfüh

rung zentraler Prüfungsaufgaben im schrift

lichen Prüfungsteil und klar definierte Krite

rien und Abläufe bei der praktischen Übung 

an. 

An diesem Ziel wird noch einmal deutlich, 

daß die Neuordnung eines Ausbildungsberu

fes ein erster wichtiger Schritt ist. 

Nur durch eine adäquate 
Umsetzung ist die Intention 
des neuen Ausbildungsberufs 
zu erreichen 

Nachdem die Ausbildungsordnung nunmehr 

erlassen ist und zum 1. 8. 1996 in Kraft tritt, 

steht insbesondere für die Ausbildungsver

antwortlichen die Umsetzung an. Die grund

sätzlichen Veränderungen (Vertriebsorientie

rung/zweiter Spartenbereich/handlungsori

entierter Ansatz) gegenüber der Verordnung 

von 1977 erfordern u. a., neben Ausbildungs

inhalten beispielsweise auch die innerbetrieb

lichen Ausbildungsstrukturen, die -metho

den, das Bewerberprofil oder die Ausbilder

weiterbildung zu überprüfen und eine weit

gehende Akzeptanz bei den Ausbildungsver

antwortlichen von Innen- und Außendienst 

für diesen veränderten Ausbildungsansatz zu 

schaffen. 

Daher begleitet und unterstützt das BWV die 

praktische Umsetzung der neuen Ausbil

dungsordnung durch umfangreiche Maß

nahmen. 

Unterstützung der Umsetzung in 
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule 

Von allen an der Neuordnung Beteiligten 

wurden gemeinsam Erläuterungen zur neu

en Ausbildungsordnung entwickelt, um die 

manchmal abstrakt wirkenden "justitiablen" 

Formulierungen des Verordnungstextes für 

den mit der praktischen Umsetzung befaßten 

Ausbildungsverantwortlichen transparenter 

zu machen. Die Erläuterungen enthalten dar

über hinaus erstmalig eine Berufsbeschrei

bung in englischer und französischer Sprache 

und Handlungshilfen für die Umsetzung, bei

spielsweise Vorschläge für betriebliche Aus

bildungspläne in unterschiedlichen Ausbil

dungsbetrieben. 

Für die Ausbildungsverantwortlichen wurden 

vom BWV mit Unterstützung des BIBB 

handlungsorientierte Ausbildungsmateria

lien für die Bereiche Lebens-, Kranken- und 

Schadenversicherung entwickelt. Bei diesem 

Projekt brachten 25 Vertreterinnen und Ver

treter aus 21 Versicherungsunternehmen ihre 

Fach- und Methodenkompetenz ein, um die 

Einführung des neuen Berufsbildes mit zeit

gemäßen Materialien zu unterstützen. 
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Das BWV hat Anfang 1996 vier zentrale 

Workshops für die Ausbildungsverantwortli

chen durchgeführt mit dem Ziel, einen ge

meinsamen Informationsstand über die In

tention und die Ergebnisse der Neuordnung 

herzustellen, praktische Hilfestellungen für 

die betriebliche Umsetzung anzubieten und 

die erarbeiteten Lehr-/Lern- und Informa

tionsmittel vorzustellen. 

Mit diesen Veranstaltungen erreichte das 

BWV insgesamt 350 Ausbildungsverant

wortliche. Nahezu jedes in der Versiche

rungswirtschaft ausbildende Unternehmen 

war repräsentiert. 

Für die Versicherungsfachlehrerinnen und 

-fachlehrer wurden beispielsweise in 1995 

Seminare durchgeführt und eine komplette 

neue Lehrbuchreihe unter Herausgeber

schaft des BWV erarbeitet. Darauf abge

stimmte Lösungshefte für Lehrer und Folien

sammlungen für die Unterrichtspräsentatio

nen ergänzen die Lehrbuchreihe für Versiche

rungskaufleute. 

Auf dezentraler Ebene haben sich in vielen 

der 57 Verbindungsstellen des BWV Ausbil

der-/Lehrerarbeitskreise gegründet, um die 

Umsetzung des Berufsbildes miteinander ab

zustimmen und den Bedarf für überbetrieb

liche Ausbildung zu definieren. 

Praxisnahe Prüfung 

Die Abschlußprüfung soll eine hohe Aussa

gekraft hinsichtlich der zu erwartenden "Be

rufstauglichkeit" von Auszubildenden haben. 

Folgt man dem Grundsatz der handlungsori

entierten Ausbildung, muß folgerichtig eine 

Abschlußprüfung durchgeführt werden, die 

die zu vermittelnden Kompetenzen erfaßt 

und bewertbar macht. 

Die derzeit noch praktizierte Abschlußprü

fung von Versicherungskaufleuten ist deut

lich geprägt durch die Reproduktion von 

Faktenwissen. "Problemlösefähigkeit" und 

soziale Kompetenzen, die für den Berufsall

tag von Versicherungskaufleuten unerläßli

che Voraussetzung zur Bewältigung der An

forderungen sind, spielen eine untergeordne

te Rolle. Crashkurse vor der Prüfung, bei de

nen die notwendigen Fakten in das Kurzzeit

gedächtnis der Prüflinge "transportiert" wer

den, sind verlorene Zeit für Auszubildende 

und Betriebe. 

I Umsetzung der 
neuen Ausbildungs

ordnung ist ein 
zeitaufwendiger Prozeß 

Die neue Abschlußprüfung wird sich durch 

einen angemessenen Einsatz von "ungebun

denen Prüfungsaufgaben" und durch das ver

bindliche "Kundenberatungsgespräch" deut

lich näher an der beruflichen Praxis orientie

ren. Das BWV hat gemeinsam mit dem 
DIHT, der Zentralstelle für Aufgabenerstel

lung in Nümberg und der Universität Mainz 

ein Forschungsprojekt zur Entwicklung und 

Prüfung von qualitativ hochwertigen, praxis

orientierten Aufgaben auf der Basis des neu

en Ausbildungsberufs initiiert. An diesem 

Projekt sind Ausbildungsvertreter verschie

dener Versicherungsgesellschaften genauso 

beteiligt wie Versicherungsfachlehrer und 

Prüfungsexperten der Industrie- und Han

delskammern. Die Ergebnisse des Projektes 

werden in die Schulungen der Prüfer und 

der Mitglieder von Aufgabenerstellungsaus

schüssen eingebracht. 

Zusammenfassung 

Für die Versicherungswirtschaft wurde als er

ster Wirtschaftszweig ein neuer Ausbildungs

beruf geschaffen, der die weitere Entwick

lung der kaufmännischen Ausbildung beein

flussen wird. 

28 

\ 
BWP 25/1996/4 • Fachbeiträge 

Die Umsetzung der neuen Ausbildungsord

nung ist ein Prozeß, denn immer dort, wo 

lange gültige Strukturen an Stabilität verlie

ren und Einstellungen verändert werden 

müssen, braucht das Zeit. Wer glaubt, einen 

Schalter umlegen zu können, und die Ziele 

der Neuordnung sind umgesetzt, wird schei

tern. Aber auch der, der jetzt die Hände in 

den Schloß legt. 

Die Ausbildungsbetriebe der Versicherungs

wirtschaft haben, im Vergleich zu anderen 

Wirtschaftszweigen, sehr gute Strukturen für 

die Umsetzung eines neuen Berufsbildes. 

Die Rahmenbedingungen (Verbindungsstel

lenstruktur und praktische Unterstützung 

durch Veranstaltungen und Literatur des 

BWV) bieten hier sehr gute Voraussetzun

gen. 

Trotzdem darf nicht unterschätzt werden, daß 

die Ausbildungsverantwortlichen in einer 

neuen Qualität gefordert sind. Ging es bis

lang darum, ein bestehendes System zu ver

bessern oder das Ausbildungskonzept in ver

änderte betriebliche Strukturen einzupassen, 

geht es heute darum, neue Strukturen mitzu

gestalten und Einstellungen weiterzuentwik

keln. 

Dies ist sicher keine einfache Aufgabe - aber 

die Entwicklung ist notwendig, um den Aus

bildungsberuf attraktiv für die Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter sowie bedarfsgerecht für 

die Ausbildungsbetriebe zu erhalten. 
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